
 

 

 

 

Ordentliche Hauptversammlung am 4. Juni 2020 

Synopse der beabsichtigten Satzungsänderungen* 
 

Aktuelle Fassung der Satzung  

(Fassung vom 24. August 2018)  

Beabsichtigte Fassung  

(Beschlussvorschlag an die Hauptversammlung 

am 4. Juni 2020) 

Zu Tagesordnungspunkt 6: 

§ 2 Absatz 1 der Satzung  

(1) Gegenstand des Unternehmens sind die Ent-

wicklung, Herstellung und der Vertrieb von La-

sersystemen, Maschinen, elektronischen Bautei-

len und Geräten sowie der dazugehörigen Soft-

ware. 

(1) Gegenstand des Unternehmens sind die Ent-

wicklung, Herstellung und der Vertrieb von La-

sersystemen, Maschinen, elektronischen Bautei-

len und Geräten einschließlich der dazugehöri-

gen Software sowie die Herstellung und der Ver-

trieb von mit Lasersystemen gefertigten Bautei-

len. 

Zu Tagesordnungspunkt 7:**  

§ 3 Absatz 2 der Satzung 

(2) Die Gesellschaft ist zur Übermittlung von In-

formationen an die Inhaber der Wertpapiere im 

Wege der Datenfernübertragung nach Maßgabe 

des § 30 b Abs. 3 WpHG berechtigt. 

(2) Die Gesellschaft ist zur Übermittlung von In-

formationen an die Inhaber der Wertpapiere im 

Wege der Datenfernübertragung nach Maßgabe 

des § 49 Abs. 3 WpHG berechtigt. 

§ 3 Absatz 3 der Satzung 

(3) Die Übermittlung von Mitteilungen gemäß 

§§ 125 Abs. 2, 128 Abs. 1 AktG ist auf den Weg 

elektronischer Kommunikation beschränkt. Der 

Vorstand ist – ohne dass hierauf ein Anspruch 

besteht – berechtigt, diese Mitteilungen auch auf 

anderem Wege zu versenden. 

- Ersatzlose Streichung-  

 

*    Die beabsichtigten Änderungen sind durch Fettdruck hervorgehoben.  
**  Der Vorstand ist angewiesen, die Änderungen der Satzung erst ab dem 3. September 2020 zur Eintra-

gung zum Handelsregister anzumelden. 



 

 

§ 21 Absatz 4 der Satzung 

(4) Die Einberufung erfolgt durch einmalige Be-

kanntmachung im Bundesanzeiger. Darüber 

hinausgehende gesetzliche Veröffentlichungs-

pflichten bleiben unberührt. Die Hauptver-

sammlung ist, soweit gesetzlich nichts Abwei-

chendes bestimmt ist, mindestens 36 Tage vor 

dem Tag der Hauptversammlung einzuberufen. 

Der Tag der Hauptversammlung und der Tag der 

Einberufung sind nicht mitzurechnen. 

(4) Die Einberufung erfolgt durch einmalige Be-

kanntmachung im Bundesanzeiger. Darüber hin-

ausgehende gesetzliche Veröffentlichungspflich-

ten bleiben unberührt. Die Hauptversammlung ist 

mindestens mit der gesetzlich bestimmten Frist 

unter Berücksichtigung von § 22 Abs. 1 der Sat-

zung einzuberufen. 

§ 22 Absatz 1 der Satzung 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung 

und zur Ausübung des Stimmrechts sind dieje-

nigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Haupt-

versammlung angemeldet und der Gesellschaft 

ihren Anteilsbesitz nachgewiesen haben. Der 

Nachweis des Anteilsbesitzes muss durch eine 

von dem depot-führenden Institut in Textform 

erstellte und in deutscher oder englischer Spra-

che abgefasste Bescheinigung erfolgen und sich 

auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages 

vor der Hauptversammlung beziehen. Die An-

meldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes 

müssen der Gesellschaft jeweils mindestens 

sechs Tage vor der Hauptversammlung unter der 

in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse 

zugehen. Der Tag der Hauptversammlung und 

der Tag des Zugangs sind nicht mitzurechnen.  

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und 

zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen 

Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversamm-

lung angemeldet und der Gesellschaft ihren An-

teilsbesitz nachgewiesen haben. Der Nachweis 

des Anteilsbesitzes muss durch einen gemäß § 

67c Abs. 3 AktG durch den Letztintermediär in 

Textform ausgestellten Nachweis über den An-

teilsbesitz des Aktionärs, der der Gesellschaft 

auch direkt durch den Letztintermediär übermit-

telt werden kann, erfolgen und sich auf den Be-

ginn des einundzwanzigsten Tages vor der Haupt-

versammlung beziehen. Die Anmeldung und der 

Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesell-

schaft jeweils mindestens sechs Tage vor der 

Hauptversammlung unter der in der Einberufung 

hierfür mitgeteilten Adresse zugehen. Dabei wer-

den der Tag der Hauptversammlung und der 

Tag des Zugangs nicht mitgerechnet. In der Ein-

berufung zur Hauptversammlung kann für die 

Anmeldung und den Zugang des Nachweises des 

Anteilsbesitzes eine kürzere, in Tagen zu bemes-

sende Frist vorgesehen werden. 

 

 

 

 

 


